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1. Einleitung 

In der folgenden Arbeit soll auf ausgewählte Aspekte zu Werkstätten für behinderte Menschen 
eingegangen werden. Dabei sollen hier insbesondere Fragen zu den Aufgaben der Werkstatt für 
behinderte Menschen, zur Entgeltsystematik, zum Verhältnis von Einkommen aus der Arbeit in 
der Werkstatt für behinderte Menschen und Sozialleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
sowie zum Wechsel von einer Tätigkeit in einer entsprechenden Werkstatt in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt näher betrachtet werden. Schließlich werden ausgewählte statistische Angaben, 
etwa zur Anzahl von in Deutschland bestehenden Werkstätten für behinderte Menschen und den 
hier Beschäftigten, dargestellt. 

2. Begriff und Aufgaben der Werkstatt für behinderte Menschen 

Die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) ist eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter 
Menschen am Arbeitsleben und zur Eingliederung in das Arbeitsleben (§ 219 Abs. 1 Satz 1 Sozi-
algesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
[SGB IX]). Sie hat denjenigen behinderten Menschen, die wegen Art oder Schwere der Behinde-
rung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt 
werden können, 

– eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung ange-
messenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und 

– zu ermöglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen 
oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln  
(§ 219 Abs. 1 Satz 2 SGB IX). 

Sie fördert den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete 
Maßnahmen (§ 219 Abs. 1 Satz 3 SGB IX); die Vermittlung selbst ist hingegen Aufgabe der Bun-
desagentur für Arbeit.1 

Die WfbM hat ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen sowie quali-
fiziertes Personal und einen begleitenden Dienst bereitzustellen. Zum Angebot an Berufsbil-
dungs- und Arbeitsplätzen gehören auch ausgelagerte Plätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 
Diese werden zum Zwecke des Übergangs und als dauerhaft ausgelagerte Plätze angeboten (§ 219 
Abs. 1 Satz 4 bis 6 SGB IX).2 

3. Gliederung der Werkstätten für behinderte Menschen 

Die WfbM gliedert sich in ein Eingangsverfahren, einen Berufsbildungsbereich und einen Ar-
beitsbereich. 

 

1 Jacobs in: Dau/Düwell/Joussen/Luik, SGB IX, 6. Aufl. 2022, § 219, Rn. 6. 

2 Vgl. auch § 5 der Werkstättenverordnung (WVO). 
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3.1. Eingangsverfahren 

Das Eingangsverfahren dient der Feststellung, ob die Werkstatt die geeignete Einrichtung für die 
Teilhabe des Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben ist sowie welche Bereiche der Werk-
statt und welche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für die Menschen mit Behinderungen 
in Betracht kommen, und um einen Eingliederungsplan zu erstellen. Das Eingangsverfahren dau-
ert in der Regel drei Monate (§ 57 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 SGB IX, § 3 WVO). 

3.2. Berufsbildungsbereich 

Im Anschluss werden Leistungen im Berufsbildungsbereich erbracht (Einzelmaßnahmen und 
Lehrgänge), wenn diese erforderlich sind, um die Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit des Menschen 
mit Behinderungen so weit wie möglich zu entwickeln, zu verbessern oder wiederherzustellen 
und erwartet werden kann, dass der Mensch mit Behinderungen nach Teilnahme an diesen Leis-
tungen in der Lage ist, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu 
erbringen. Die Leistungen im Berufsbildungsbereich werden in der Regel für zwei Jahre erbracht 
(§ 57 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 SGB IX, § 4 WVO). 

3.3. Arbeitsbereich 

Sodann erhalten Menschen mit Behinderungen Leistungen im Arbeitsbereich, bei denen wegen 
Art oder Schwere der Behinderung  

– eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich einer Beschäftigung in 
einem Inklusionsbetrieb oder 

– eine Berufsvorbereitung, eine individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstütz-
ter Beschäftigung, eine berufliche Anpassung und Weiterbildung oder eine berufliche Ausbil-
dung  

nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommen und die in der Lage sind, wenigs-
tens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen. Die Leistungen 
sollen in der Regel längstens bis zum Ablauf des Monats erbracht werden, in dem das für die Re-
gelaltersrente erforderliche Lebensalter erreicht wird (§ 58 Abs. 1 SGB IX). 

Die Leistungen im Arbeitsbereich sind gerichtet auf 

– die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit 
Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, 

– die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der im 
Berufsbildungsbereich erworbenen Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persön-
lichkeit sowie 
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– die Förderung des Übergangs geeigneter Menschen mit Behinderungen auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen (§ 58 Abs. 2 SGB IX, § 5 WVO).3 

3.4. Tagesförderstätten 

Behinderte Menschen, die die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einer WfbM nicht erfül-
len, sollen in Einrichtungen oder Gruppen betreut und gefördert werden, die der WfbM angeglie-
dert sind (sogenannte Tagesförderstätten). Die Betreuung und Förderung kann auch gemeinsam 
mit den Werkstattbeschäftigten in der WfbM erfolgen und soll auch Angebote zur Orientierung 
auf Beschäftigung enthalten (§ 219 Abs. 3 SGB IX). Die Tagesförderstätten sind rechtlich eigen-
ständige Einrichtungen. Personen, die in diesen Einrichtungen oder Gruppen betreut werden, 
sind mithin keine Werkstattbeschäftigten. Für sie gelten die werkstattspezifischen Regelungen 
nicht; sie erhalten kein Arbeitsentgelt oder Arbeitsförderungsgeld und sind auch nicht versiche-
rungspflichtig.4 

4. Entgeltsystematik 

4.1. Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich 

Personen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich haben keinen Anspruch auf ein 
Arbeitsentgelt.5 Sie erhalten entweder ein Ausbildungsgeld von der Bundesagentur für Arbeit 
(§ 122 Abs. 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch Drittes Buch - Arbeitsförderung - [SGB III]) oder ein Über-
gangsgeld vom zuständigen Rehabilitationsträger.6 Die Höhe des Ausbildungsgeldes ist gesetzlich 
festgelegt und beträgt seit dem 1. August 2022 pro Monat 126 Euro (§ 125 SGB III).7 

 

3 Vgl. zu möglichen geeigneten Fördermaßnahmen § 5 Abs. 4 WVO. 

4 Vgl. Jacobs, in: Dau/Düwell/Joussen/Luik, SGB IX, 6. Aufl. 2022, § 219, Rn. 23ff., Pahlen, in: Neumann/Pah-
len/Greiner/Winkler/Jabben/Pahlen, 15. Aufl. 2024, SGB IX § 219, Rn. 15; Schramm, in: Schlegel/Voelzke,  
jurisPK-SGB IX, 4. Aufl., Stand: 01.10.2023, § 219, Rn. 34ff. In Nordrhein-Westfalen existieren keine Tagesför-
derstätten. Dort werden auch Menschen mit Behinderung in WfbM beschäftigt, die in anderen Bundesländern 
aufgrund der Schwere der Behinderung Leistungen in Tagesförderstätten erhalten. Vgl. Bundesarbeitsgemein-
schaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe (BAGüS), BAGüS-Kennzahlenver-
gleich Eingliederungshilfe 2023, Seite 42, im Internet abrufbar unter: https://www.lwl.org/spur-down-
load/bag/Bericht_2023_final.pdf; LAG Düsseldorf, Urteil vom 11. November 2013 – 9 Sa 469/13 –, Rn. 79f.  
(juris). 

5 Jabben, in: BeckOK Sozialrecht, 71. Ed. 1.9.2020, SGB IX, § 221, Rn. 8. 

6 Vgl. fachliche Weisungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) zu § 122 SGB III, im Internet abrufbar unter: 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba014638.pdf.  

7 Anpassungsschritte: 80 Euro ab August 2016, 117 Euro ab August 2019, 119 Euro ab August 2020, 126 Euro ab 
August 2022; vgl. Schmidt, in: Sauer, SGB III, Stand: 24.07.2023, § 125, Rn. 3. 

https://www.lwl.org/spur-download/bag/Bericht_2023_final.pdf
https://www.lwl.org/spur-download/bag/Bericht_2023_final.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba014638.pdf
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4.2. Arbeitsbereich 

Personen im Arbeitsbereich der WfbM sind in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis 
tätig, sofern nicht ein Arbeitsverhältnis im rechtlichen Sinne8 vorliegt oder sich aus dem zu-
grunde liegenden Sozialleistungsverhältnis etwas anderes ergibt (§ 221 Abs. 1 SGB IX). Im Regel-
fall sind behinderte Menschen im Arbeitsbereich der WfbM in einem arbeitnehmerähnlichen 
Rechtsverhältnis tätig.9 Bei arbeitnehmerähnlichen Personen in WfbM findet das Mindestlohnge-
setz keine Anwendung (§ 1 Abs. 1, § 22 Abs. 1 des Mindestlohngesetzes [MiLoG]); sie erhalten 
mithin nicht den gesetzlichen Mindestlohn.10 

Die WfbM muss nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen organisiert sein und wirtschaftliche 
Arbeitsergebnisse anstreben, um an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen 
ein ihrer Leistung angemessenes Arbeitsentgelt zahlen zu können (§ 12 Abs. 1, 3 WVO). In der 
Regel sind mindestens 70 Prozent des Arbeitsergebnisses11 der jeweiligen WfbM für die Zahlung 
der Arbeitsentgelte zu verwenden (§ 12 Abs. 5 Nr. 1 WVO).12 

Das Arbeitsentgelt setzt sich aus einem einheitlichen leistungsunabhängigen Grundbetrag und 
einem variablen leistungsabhängigen Steigerungsbetrag zusammen (§ 221 Abs. 2 SGB IX). Es 
wird zusätzlich durch ein staatlich finanziertes Arbeitsförderungsgeld aufgestockt (§ 59 SGB IX). 

4.2.1. Grundbetrag 

Der fixe Grundbetrag entspricht der Höhe des Ausbildungsgeldes im Berufsbildungsbereich 
(§ 221 Abs. 2 Satz 1 SGB IX). Der monatliche Grundbetrag wurde in den letzten Jahren gesetzlich 
wie folgt angepasst13: 

 

8 Dies ist im Einzelfall nach allgemeinen arbeitsrechtlichen Maßstäben zu prüfen und erst dann der Fall, wenn 
der Hauptzweck der Beschäftigung das Erbringen der wirtschaftlich verwertbaren Leistung ist, und nicht die 
Ermöglichung einer angemessenen Beschäftigung im Vordergrund steht. Vgl. LAG Baden-Württemberg, Urteil 
vom 26. Januar 2009 – 9 Sa 60/08 –, Rn. 49 (juris). 

9 LAG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 11. Januar 2016 – 1 Sa 224/15 –, Rn. 38 (juris); Jacobs in: 
Dau/Düwell/Joussen/Luik, SGB IX, 6. Aufl. 2022, § 221, Rn. 15; Jabben in: BeckOK Sozialrecht, 71. Ed. 1.9.2020, 
SGB IX, § 221, Rn. 4. 

10 LAG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 11. Januar 2016 – 1 Sa 224/15 –, Rn. 46 (juris); Jacobs in: 
Dau/Düwell/Joussen/Luik, SGB IX, 6. Aufl. 2022, § 221, Rn. 29. 

11 Zur Definition des Arbeitsergebnisses vgl. § 12 Abs. 4 WVO. 

12 Zur Finanzierung der WfbM durch staatliche Rehabilitationsträger und wirtschaftliche Betätigung vgl. Deut-
scher Bundestag – Wissenschaftliche Dienste: Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) – Einzelfragen zur 
Finanzierung und Lohnstruktur, Sachstand WD 6-3000-118/19 vom 10. Oktober 2019, im Internet abrufbar un-
ter: https://www.bundestag.de/resource/blob/668564/f117ad1eeadb8f87ade6ba2030a9f750/WD-6-118-19-
pdf.pdf. 

13 Vgl. § 125 SGB III in der jeweils geltenden Fassung sowie die abweichende Sonderregelung in § 241 
Abs. 9 SGB IX a.F. für den Zeitraum vom 1. August 2019 bis 31. Dezember 2022. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/668564/f117ad1eeadb8f87ade6ba2030a9f750/WD-6-118-19-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/668564/f117ad1eeadb8f87ade6ba2030a9f750/WD-6-118-19-pdf.pdf
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bis 07/2016 ab 08/2016 ab 01/2020 ab 01/2021 ab 01/2022 ab 01/2023 

75 Euro 80 Euro 89 Euro 99 Euro 109 Euro 126 Euro 

 

4.2.2. Steigerungsbetrag 

Die Höhe des Steigerungsbetrages ist von der wirtschaftlichen Situation der WfbM abhängig, da 
die Zahlung des Arbeitsentgelts (fixer Grundbetrag und variabler Steigerungsbetrag) aus dem Ar-
beitsergebnis der jeweiligen WfbM erfolgt. Der individuelle Steigerungsbetrag bemisst sich nach 
der Arbeitsleistung der betreffenden Person, insbesondere unter Berücksichtigung von Arbeits-
menge und Arbeitsgüte (§ 221 Abs. 2 Satz 2 SGB IX). Die konkreten Leistungs- und Verteilungs-
kriterien (Berechnungsmethode) für den Steigerungsbetrag sind nicht gesetzlich vorgeschrieben, 
sondern werden von jeder WfbM eigenständig in einer Entgeltordnung festgelegt.14 

4.2.3. Arbeitsförderungsgeld 

Darüber hinaus erhalten die Beschäftigten ein staatliches Arbeitsförderungsgeld (AFöG) in Höhe 
von maximal 52 Euro monatlich, das von den zuständigen Rehabilitationsträgern finanziert und 
von den WfbM ausgezahlt wird. Das AFöG dient der Aufstockung des Entgelts bis zu einer 
Grenze von 351 Euro. Es wird in voller Höhe gezahlt, wenn das Arbeitsentgelt zusammen mit 
dem AFöG den Gesamtbetrag von 351 Euro nicht übersteigt. Liegt das Arbeitsentgelt (Grund- und 
Steigerungsbetrag) im Korridor zwischen 299 Euro und 351 Euro, wird das AFöG reduziert ge-
zahlt und beträgt den Differenzbetrag zwischen dem Arbeitsentgelt und 351 Euro (§ 59 
Abs. 1 SGB IX). Gemäß einer aktuellen Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales15 (im Folgenden Entgeltstudie BMAS) liegen 89,4 Prozent der Entgelte der Beschäftigten 
in WfbM unter 300 Euro pro Monat (AFöG wird in voller Höhe von 52 Euro gezahlt) und 4,4 Pro-
zent der Entgelte im Korridor zwischen 300 Euro und 351 Euro (AFöG wird anteilig gezahlt) so-
wie 6,2 Prozent der Entgelte über 351 Euro (AFöG wird nicht gezahlt).16 

4.2.4. Entgelt bei Teilzeit 

Die reguläre Beschäftigungszeit (Vollzeitbeschäftigung) in einer WfbM beträgt zwischen 35 und 
40 Wochenstunden und beinhaltet Erholungspausen und Zeiten für arbeitsbegleitende 

 

14 Pahlen, in: Neumann/Pahlen/Greiner/Winkler/Jabben/Pahlen, 15. Aufl. 2024, SGB IX, § 221, Rn. 27ff. Zu den 
Entgeltordnungen vgl. ausführlich Entgelt und Entgeltordnungen in Werkstätten für Menschen mit Behinderun-
gen, Expertise im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, Seite 28ff., im Internet abrufbar unter: 
https://library.fes.de/pdf-files/wiso/11514.pdf. 

15 Engels/Deremetz/Schütz/Eibelshäuser/Pracht/Welti/von Drygalski, Studie zu einem transparenten, nachhaltigen 
und zukunftsfähigen Entgeltsystem für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für behinderte Menschen 
und deren Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, Abschlussbericht vom 12. September 2023, im In-
ternet abrufbar unter: https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Forschungsberichte/fb626-entgeltsystem-
wfbm.html. 

16 Entgeltstudie BMAS, Seite 54. 

https://library.fes.de/pdf-files/wiso/11514.pdf
https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Forschungsberichte/fb626-entgeltsystem-wfbm.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Forschungsberichte/fb626-entgeltsystem-wfbm.html
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Rehabilitationsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 WVO).17 Im Jahr 2021 waren rund 17 Prozent der Beschäf-
tigten in WfbM in Teilzeit tätig.18 Im Fall einer Teilzeitbeschäftigung kommt grundsätzlich auch 
eine anteilige Kürzung der Vergütung entsprechend dem Teilzeitumfang in Betracht. Beruht die 
Teilzeitbeschäftigung aber auf behinderungsbedingten Einschränkungen (§ 6 Abs. 2 WVO), dür-
fen die leistungsunabhängigen Vergütungskomponenten (Grundbetrag und AFöG) nicht anteilig 
gekürzt werden.19 

4.2.5. Sozialversicherung 

Beschäftigte in einer WfbM sind in allen Zweigen der Sozialversicherung (Ausnahme Arbeitslo-
senversicherung20) abgesichert.21 Sie müssen hierfür im Regelfall wegen der geringen Höhe der 
Vergütung keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen.22 

4.2.6. Entwicklung des durchschnittlichen Vergütungsniveaus 

Der Durchschnittsbetrag der Vergütung im Arbeitsbereich der WfbM (inklusive AFöG) hat sich 
gemäß Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) im Zeit-
raum von 2017 bis 2022 wie folgt entwickelt23: 

 

17 Gemäß Entgeltstudie BMAS, Seite 70, liegt die durchschnittliche Nettoarbeitszeit bei Vollbeschäftigten in WfbM 
bei rund 29,2 Stunden. 

18 BAGüS, BAGüS – Kennzahlenvergleich Eingliederungshilfe 2023, Seite 7, im Internet abrufbar unter: 
https://www.bagues.de/de/veroeffentlichungen/kennzahlenvergleiche/. In der Entgeltstudie BMAS, Seite 70, 
wird die Teilzeitquote für das Jahr 2019 mit rund 19 Prozent angegeben. 

19 Jacobs, in: Dau/Düwell/Joussen/Luik, SGB IX, 6. Aufl. 2022, § 59, Rn. 10, § 221, Rn. 20ff.; ArbG Lübeck, Urteil 
vom 28. Januar 2020 – 3 Ca 2289 öD/19 –, Rn. 48 (juris). Vgl. zur uneinheitlichen Praxis und den unterschiedli-
chen Bemessungsverfahren für Teilzeitentgelte Entgeltstudie BMAS, Seite 71. 

20 In WfbM beschäftigte Menschen mit Behinderungen gelten in der Regel als voll erwerbsgemindert (§ 43 Abs. 2 
Satz 3 Nr. 1 Sozialgesetzbuch Sechstes Buch - Gesetzliche Rentenversicherung [SGB VI]) und sind deshalb von 
der Arbeitslosenversicherung befreit (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 SGB III). 

21 Schramm in: Schlegel/Voelzke, SGB IX, 4. Aufl., Stand: 01.10.2023, § 221, Rn. 20.  

22 Die Sozialversicherungsbeiträge werden vollständig durch die WfbM gezahlt, wenn die Vergütung des Beschäf-
tigten unter 20 Prozent der monatlichen Bezugsgröße liegt (im Jahr 2024 liegt diese Grenze in der Kranken- und 
Pflegeversicherung bei 707 Euro und in der Rentenversicherung bei 707 Euro/693 Euro [West/Ost]). Vgl. aus-
führlich Janas, in: Haufe Personal Office Premium, Stand 1.1.2024, HI520517, Menschen mit Behinderung, Sozi-
alversicherung. 

23 BAG WfbM Statistik Entwicklung der durchschnittlichen Arbeitsentgelte, mit weiterer Aufschlüsselung nach 
Bundesländern, im Internet abrufbar unter: https://www.bagwfbm.de/category/34. Berücksichtigt sind nur die 
im Arbeitsbereich der Werkstätten beschäftigten Menschen mit Behinderungen. Das Durchschnittsentgelt er-
rechnet sich, indem die Gesamtsumme der im Haushaltsjahr tatsächlich erzielten Arbeitsentgelte (inklusive  
AFöG) durch die Anzahl der Menschen mit Behinderungen, für die im Haushaltsjahr Sozialversicherungsbei-
träge erstattet wurden, geteilt wird. 

https://www.bagues.de/de/veroeffentlichungen/kennzahlenvergleiche/
https://www.bagwfbm.de/category/34
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Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Vergütung  
(Durchschnitt) 

213,69 
Euro 

214,99 
Euro 

211 Euro 211 Euro 212 Euro 222 Euro 

 

In der Entgeltstudie BMAS werden die Durchschnittsbeträge der Vergütung im Arbeitsbereich 
der WfbM für den Zeitraum von 2017 bis 2021 aufgrund einer anderen Berechnungsmethodik  
etwas höher ausgewiesen24: 

Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 

Vergütung  
(Durchschnitt) 

224 Euro 229 Euro 225 Euro 225 Euro 226 Euro 

davon:      

Grundbetrag 80 Euro 80 Euro 80 Euro 89 Euro 99 Euro 

Steigerungsbetrag 96 Euro 101 Euro 97 Euro 88 Euro 79 Euro 

AFöG  
(Mittelwert) 

48 Euro 48 Euro 48 Euro 48 Euro 48 Euro 

 

5. Einkommen aus WfbM und Sozialleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 

Die Beschäftigten in WfbM erhalten zumeist ergänzend Sozialleistungen zur Deckung des Le-
bensunterhalts. In der Entgeltstudie BMAS wird der Anteil der Beschäftigten in WfbM mit einem 
solchen Sozialleistungsbezug für das Jahr 2019 wie folgt aufgeschlüsselt: 

– 43 Prozent gesetzliche Rente wegen Erwerbsminderung, 

– 35 Prozent Grundsicherung, 

– 7 Prozent Rente wegen Erwerbsminderung und ergänzend Grundsicherung und 

 

24 Entgeltstudie BMAS, Seite 53f., mit weiterer Aufschlüsselung der Durchschnittentgelte nach Bundesländern. 
Zur abweichenden Berechnungsmethodik siehe dort Seite 36 und 52. 
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– 15 Prozent keine entsprechenden Sozialleistungen.25 

5.1. Gesetzliche Rente wegen Erwerbsminderung 

Nach spätestens 20-jähriger Beschäftigung in einer WfbM können die betreffenden Personen ei-
nen Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung haben (§ 43 Abs. 6 SGB VI). Auch bei 
Bezug einer solchen Rente kann die Beschäftigung in einer WfbM ausgeübt werden. Das Arbeits-
entgelt aus der Beschäftigung in einer WfbM wird nicht auf die Höhe der Rente wegen Erwerbs-
minderung angerechnet (keine Einkommensanrechnung, § 96a Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 SGB VI).26 

5.2. Grundsicherung bei Erwerbsminderung  

Die in WfbM beschäftigten Personen können auch einen Anspruch auf staatliche Leistungen zur 
Sicherung des Existenzminimums haben, soweit sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht 
aus dem Einkommen und Vermögen decken können (Grundsicherung bei Erwerbsminderung, 
§ 41 Abs. 1, 3, 3a Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe -[SGB XII]). Das Einkommen aus 
der WfbM reduziert nur zu einem Teil die Höhe eines Grundsicherungsbezugs (teilweise Einkom-
mensanrechnung). So werden vom Einkommen aus der WfbM 

– das AFöG in Höhe von maximal 52 Euro und  

– ein Freibetrag in Höhe von einem Achtel der Regelbedarfsstufe 1 (aktueller Freibetrag 
70,38 Euro27) und 

– der darüberhinausgehende Teil des Entgelts aus der WfbM zu 50 Prozent  

nicht auf die Grundsicherung angerechnet (§ 59 Abs. 2 SGB IX, § 82 Abs. 3 Satz 2 SGB XII). 

Das im Eingangsverfahren oder im Berufsbildungsbereich einer WfbM gezahlte staatliche Ausbil-
dungsgeld wird nicht auf die Grundsicherungsleistung angerechnet.28 

6. Häufigkeit der Wechsel von WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 

Die WfbM haben den Auftrag, den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeits-
markt durch geeignete Maßnahmen zu fördern (§ 219 Abs. 1 Satz 3 SGB IX). Hierfür kommt ins-
besondere die Einrichtung von Übergangsgruppen mit besonderen Förderangeboten, die Entwick-
lung individueller Förderpläne sowie die Ermöglichung von Trainingsmaßnahmen, 

 

25 Entgeltstudie BMAS, Seite 60. 

26 Vgl. hierzu Ziffer 3.1.7 der gemeinsamen rechtlichen Arbeitsanweisungen der Deutschen Rentenversicherung 
(DRV) zu § 96a SGB VI, im Internet abrufbar unter: https://rvrecht.deutsche-rentenversicherung.de/Shared-
Docs/rvRecht/01_GRA_SGB/06_SGB_VI/pp_0076_100/gra_sgb006_p_0096a.html. 

27 Die Regelbedarfsstufen für die einzelnen Jahre sind der Anlage zu § 28 SGB XII zu entnehmen. Die Regelbe-
darfsstufe 1 ab dem 1.1.2024 beträgt 563 Euro, sodass sich ein Freibetrag in Höhe von 70,38 Euro (1/8 von 
563 Euro) ergibt. 

28 BSG, Urteil vom 23. März 2010 – B 8 SO 17/09 R –, LS 1 (juris). 

https://rvrecht.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/rvRecht/01_GRA_SGB/06_SGB_VI/pp_0076_100/gra_sgb006_p_0096a.html
https://rvrecht.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/rvRecht/01_GRA_SGB/06_SGB_VI/pp_0076_100/gra_sgb006_p_0096a.html
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Betriebspraktika und eine zeitweise Beschäftigung auf ausgelagerten Arbeitsplätzen29 (§ 219 
Abs. 1 Satz 5 und 6 SGB IX) in Betracht. Dabei hat die Werkstatt die notwendige arbeitsbeglei-
tende Betreuung in der Übergangsphase sicherzustellen und darauf hinzuwirken, dass der zu-
ständige Rehabilitationsträger seine Leistungen und nach dem Ausscheiden des behinderten 
Menschen aus der WfbM das Integrationsamt (gegebenenfalls unter Beteiligung eines Integrati-
onsfachdienstes) die begleitende Hilfe im Arbeits- und Berufsleben erbringen. Die WfbM hat die 
Bundesagentur für Arbeit bei der Durchführung der vorbereitenden Maßnahmen in die Bemü-
hungen zur Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt einzubeziehen (§ 5 Abs. 4 WVO). 

Mit der Unterstützten Beschäftigung (§ 55 SGB IX) sowie dem Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX) 
und dem Budget für Ausbildung (§ 61a SGB IX) sind zudem finanziell hinterlegte Unterstüt-
zungsformen als Alternative zur Beschäftigung in WfbM geschaffen worden, um den Übergang in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern. Auch Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen in 
Inklusionsbetrieben (§§ 215 bis 218 SGB IX) sollen eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt ermöglichen.30 

In der Entgeltstudie BMAS wird die Quote der Übergänge von WfbM auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt für das Jahr 2019 mit 0,6 Prozent (Wechsel aus dem Eingangsverfahren oder Berufsbil-
dungsbereich) beziehungsweise 0,35 Prozent (Wechsel aus dem Arbeitsbereich) angegeben. Von 
diesen Personen sind 82 Prozent in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, 
6 Prozent in Unterstützte Beschäftigung und 11 Prozent in eine andere Form der Beschäftigung 
gewechselt.31 

 

29 Diese ausgelagerten WfbM-Arbeitsplätze haben für die WfbM-Beschäftigten den Vorteil, dass sie einen Betrieb 
des allgemeinen Arbeitsmarktes kennenlernen, die dortige Arbeitsweise erproben und den Anfahrtsweg dorthin 
einüben können. Umgekehrt können die Betriebe die Beschäftigten mit Behinderungen auf diesem Wege näher 
kennenlernen und einen möglichen Übergang in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung konkret prü-
fen. Vgl. Entgeltstudie BMAS, Seite 117. 

30 Entgeltstudie BMAS, Seite 117.  

31 Entgeltstudie BMAS, Seite 117f. Vgl. auch zur Übergangsquote von maximal einem Prozent den Gemeinsamen 
Bericht der Zivilgesellschaft zum 2. und 3. Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention in Deutschland, Menschenrechte Jetzt!, Juni 2023, Seite 36, im Internet abrufbar unter: 
https://www.deutscher-behindertenrat.de/ID292569; Bericht des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Paral-
lelbericht an den UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen zum 2./3. Staatenprüfverfah-
ren Deutschlands, Juni 2023, Seite 43, im Internet abrufbar unter: https://www.institut-fuer-menschen-
rechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Parallelbericht/DIMR_Parallelbericht_an_UN-Aus-
schuss_fuer_die_Rechte_von_Menschen_mit_Behinderungen_2023.pdf. 

https://www.deutscher-behindertenrat.de/ID292569
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Parallelbericht/DIMR_Parallelbericht_an_UN-Ausschuss_fuer_die_Rechte_von_Menschen_mit_Behinderungen_2023.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Parallelbericht/DIMR_Parallelbericht_an_UN-Ausschuss_fuer_die_Rechte_von_Menschen_mit_Behinderungen_2023.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Parallelbericht/DIMR_Parallelbericht_an_UN-Ausschuss_fuer_die_Rechte_von_Menschen_mit_Behinderungen_2023.pdf
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7. Anzahl der WfbM und der dort Beschäftigten, Anspruch auf Beschäftigung  

7.1. Statistische Angaben 

Die statistische Jahresdurchschnittszahl der Personen in WfbM hat sich im Zeitraum von 2017 
bis 2021 gemäß Entgeltstudie BMAS wie folgt entwickelt32: 

Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 

Personen in 

WfbM gesamt 

304.612 306.612 308.175 304.941 298.515 

davon:      

Eingangsverfahren/ 

Berufsbildungsbereich 

32.802 32.200 31.500 29.734 28.194 

Arbeitsbereich 271.810 274.412 276.675 275.207 270.321 

 

Personen in  
Tagesförderstätten 

36.084 36.656 37.525 38.284 39.208 

 

Die BAG WfbM gibt für ihre Mitgliedswerkstätten (Organisationsgrad 93 Prozent) für das Jahr 
2022 rund 26.000 Personen im Berufsbildungsbereich und 260.000 Personen im Arbeitsbereich 
der WfbM an.33 

Die Bundesagentur für Arbeit führt ein Verzeichnis über die anerkannten Werkstätten für behin-
derte Menschen (§ 225 SGB IX). Das im Internet veröffentlichte Verzeichnis soll im Hinblick auf 
die Vergabe von Aufträgen einen Überblick über die anerkannten Werkstätten für behinderte 
Menschen geben. Es enthält daher auch einen Überblick über die Auftragsarbeiten und Produkte, 

 

32 Entgeltstudie BMAS, Seite 38. Vgl. auch BAGüS, BAGüS – Kennzahlenvergleich Eingliederungshilfe 2023, Seite 
40, im Internet abrufbar unter: https://www.bagues.de/de/veroeffentlichungen/kennzahlenvergleiche/, wonach 
im Jahr 2021 insgesamt 276.204 Personen im Arbeitsbereich der WfbM beschäftigt waren. 

33 Jahresbericht BAG WfbM 2022, Seite 37, im Internet abrufbar unter: https://www.bagwfbm.de/category/104. 
Ohne Personen in den WfbM angegliederten Tagesförderstätten, da es sich hierbei nicht um eine Beschäftigung 
in einer WfbM handelt. 

https://www.bagues.de/de/veroeffentlichungen/kennzahlenvergleiche/
https://www.bagwfbm.de/category/104
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die die WfbM anbieten.34 In dem Verzeichnis sind aktuell rund 800 WfbM gelistet.35 Diese verfü-
gen über mehr als 3.000 Betriebsstätten (Standorte).36 

Bei der Wahl des Standorts ist auf die Einbindung in die regionale Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsstruktur Rücksicht zu nehmen (§ 8 Abs. 2 WVO). Im Rahmen einer öffentlichen Landespla-
nung werden die Einzugsgebiete der WfbM in Abstimmung mit den beteiligten WfbM und dem 
zuständigen Sozialhilfeträger festgelegt. Die Einzugsgebiete sind Bestandteil der Anerkennung als 
WfbM. Das Einzugsgebiet der WfbM muss so bemessen sein, dass diese für die behinderten Men-
schen mit öffentlichen oder sonstigen Verkehrsmitteln in zumutbarer Zeit erreichbar ist (§ 8 
Abs. 3 WVO).37 Die WfbM hat im Benehmen mit den zuständigen Rehabilitationsträgern, soweit 
erforderlich, einen Fahrdienst zu organisieren (§ 8 Abs. 4 WVO). Auf diese Weise soll ein mög-
lichst flächendeckendes Angebot an WfbM erreicht werden. 

7.2. Aufnahmeanspruch 

Als Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation unterscheiden sich WfbM in wesentlichen Ele-
menten von Unternehmen des allgemeinen Wirtschaftslebens; sie bewegen sich in einem Span-
nungsfeld zwischen Rehabilitations-, Inklusions- und Wirtschaftsauftrag.38 Sie müssen diejenigen 
behinderten Menschen aus ihrem Einzugsgebiet aufnehmen (Aufnahmeanspruch), 

– die wegen Art oder Schwere der Behinderung (noch) nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
beschäftigt werden können (§ 219 Abs. 1 SGB IX), 

– wenn spätestens nach der Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich ein Mindest-
maß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erwartet werden kann (§ 220 Abs. 1 
Satz 1, § 219 Abs. 2 SGB IX) und 

– die Leistungsgewährung (Kostenübernahme) durch den zuständigen Rehabilitationsträger 
(§ 63 SGB IX) gesichert ist (§ 220 Abs. 1 Satz 1 SGB IX).39 

 

34 Schramm, in: Schlegel/Voelzke, SGB IX, 4. Aufl. Stand: 01.10.2023, § 225, Rn. 19. 

35 REHADAT Werkstätten, Werkstättenverzeichnis mit Aufschlüsselung nach Bundesländern, im Internet abrufbar 
unter: https://www.rehadat-wfbm.de/werkstaetten-finden/werkstaetten-fuer-behinderte-menschen/werkstaet-
ten-nach-bundeslaendern/. 

36 Vgl. auch Jahresbericht BAG WfbM 2022, Seite 37, im Internet abrufbar unter: https://www.bagwfbm.de/cate-
gory/104. 

37 An- und Abfahrtszeiten von bis zu 45 Minuten je Fahrt sind in der Regel als zumutbar anzusehen. Vgl. Jacobs, 
in: Dau/Düwell/Joussen/Luik, SGB IX, 6. Aufl. 2022, § 220, Rn. 10, Schramm in: Schlegel/Voelzke, SGB IX, 
4. Aufl., Stand: 01.10.2023, § 220, Rn. 17. 

38 Bendel/Richter/Richter, Entgelt und Entgeltordnungen in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Exper-
tise im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, Seite 25, im Internet abrufbar unter: https://library.fes.de/pdf-fi-
les/wiso/11514.pdf. 

39 Schramm in: Schlegel/Voelzke, SGB IX, 4. Aufl., Stand: 01.10.2023, § 220, Rn. 12ff. 

https://www.rehadat-wfbm.de/werkstaetten-finden/werkstaetten-fuer-behinderte-menschen/werkstaetten-nach-bundeslaendern/
https://www.rehadat-wfbm.de/werkstaetten-finden/werkstaetten-fuer-behinderte-menschen/werkstaetten-nach-bundeslaendern/
https://www.bagwfbm.de/category/104
https://www.bagwfbm.de/category/104
https://library.fes.de/pdf-files/wiso/11514.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/wiso/11514.pdf
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Die Grundvoraussetzung „Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung“ (§ 219 
Abs. 2 Satz 1 SGB IX) bedeutet, dass der behinderte Mensch an der Herstellung der von der be-
treffenden WfbM vertriebenen Waren oder Dienstleistungen durch nützliche Arbeit beteiligt wer-
den kann. Eine solche Arbeitsleistung ist ausreichend, ohne dass es auf ein wirtschaftliches Ver-
hältnis von Personalaufwand und Arbeitsergebnis im Sinne betriebswirtschaftlicher Erwägungen 
ankommt.40 Ein Aufnahmeanspruch ist lediglich ausgeschlossen bei Personen, bei denen trotz 
einer der Behinderung angemessenen Betreuung eine erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung 
zu erwarten ist oder das Ausmaß der erforderlichen Betreuung und Pflege (übermäßige Pflegebe-
dürftigkeit41) die Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich oder sonstige Umstände 
ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Arbeitsbereich dauerhaft nicht 
zulassen (§ 219 Abs. 2 Satz 2 SGB IX).42 

Die WfbM hat zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben die Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass sie die behinderten Menschen aus ihrem Einzugsgebiet aufnehmen kann (§ 1 Abs. 1 WVO). 

Behinderte Menschen werden in der WfbM beschäftigt, solange die Aufnahmevoraussetzungen 
(§ 220 Abs. 1 SGB IX) vorliegen (§ 220 Abs. 2 SGB IX). Leistungsberechtigte Menschen mit Be-
hinderungen, die aus einer WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt übergegangen sind oder bei 
einem anderen Leistungsanbieter oder mit Hilfe des Budgets für Arbeit oder des Budgets für Aus-
bildung am Arbeitsleben teilnehmen, haben einen Anspruch auf Aufnahme in eine WfbM (Rück-
kehranspruch, § 220 Abs. 3 SGB IX). 

*** 

 

40 BSG, Urteil vom 29. Juni 1995 – 11 RAr 57/94 –, Rn. 27, LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 11. Dezember 
2019 – L 16 R 256/19 –, Rn. 18 (jeweils juris); Schramm, in: Schlegel/Voelzke, SGB IX, 4. Aufl., Stand: 
01.10.2023, § 219, Rn. 26ff. 

41 Ein übermäßiger Betreuungsbedarf wird angenommen, wenn mehr als die Hälfte der Anwesenheitszeit des be-
hinderten Menschen für Pflegeleistungen verwandt wird. Vgl. Schramm, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB IX, 
4. Aufl., Stand: 01.10.2023, § 219, Rn. 31. 

42 Personen mit außerordentlichem Pflegebedarf beziehungsweise deren Leistungsfähigkeit kein Mindestmaß an 
wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erwarten lässt, sollen in Tagesförderstätten betreut und gefördert 
werden (§ 219 Abs. 3 SGB IX 
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